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Das LZ wird halt ersteinmal nicht als Arbeitsplatz gesehen sondern als Aufenthaltsraum
gesehen. Ist eigentlich auch praktisch, da dann eindeutig der Nachweis der Notwendigkeit des
häuslichen AZ belegt werden kann. Als reiner Aufenthaltsraum ist die Vorhaltung von Plätzen
für 50% der Belegschaft ausreichend. Muss einem nicht gefallen - ist aber so.
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